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I 

Sachverhalt und Anträge 

I. Die am 29. Mai 1981 angemeldete und am 16. Dezember 1981 ver-

öffentlichte Patentarimeldung 81 104 109.4 mit der Veröffent-

lichungsnummer 0 041 659, für weiche die Priorität der deut-

schen Voranrneldung vom 6. Juni 1980 in Anspruch genoimiten 

wird, wurde durch die Entscheidung der PrUfungsabteilung 025 

des Europäischen Patentamts vom 18. Januar 1983 auf der 

Grundlage der ursprUnglichen Patentansprüche zurUckgewiesen. 

Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

"Verfahren zur Verringerung der Teilchengr63e von grobkörni-

gen kristallinen zeolithischen Natriumaluminiurflsilikaten des 

Typs NaA, die bei der Kristallisation eines aus Natriumalumi-

nat und Natriumsilikat gebildeten ReaktionsgemischeS in einer 

wäl3rigen alkalischen Suspension anfallen und durch ein hohes 

Kationenaustauschvermögen ausgezeichnet sind, das dadurch ge-

kennzeichnet ist, daL3 man die wässrige alkalische Suspension 

des kristallisierten Natriumaluminiumsilikats einer Behand-

lung auf einem Vibrationssieb mit einer Maschenweite von 25 

bis 100 ,um unterwirft, wobei die Antriebsdrehzahl des Vibra- 

tionssiebs sowie dessen Schwingungsamplitude so zu wählen 

sind, daB die das Sieb passierenden Natriumaluminiumsilikat-

Teilchen zu mindestens 99,95 Gewichtsprozent eine Teilchen-

gr68e von weniger als 100 ,,um aufweisen. "  

II. Die ZurUckweisung wurde mit mangeinder erfinderischer Tatig-

keit des Anmeldungsgegenstandes begrUndet. Die Prüfungsabtei-

lung hat das Abtrennen von Partikein einer Teilchengr68e im 

Bereich von 50,1um durch Absieben mit Hilfe von Vibrationssie-

ben als gängige Verfahrensweise angesehen und hierzu auf 
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Michel/SChering "Fachkunde für Keramiker" Fachbuchverlag GmbH 

Leipzig 1953, Seite 99, letzter Pbsatz verwieseri. 

Wegen der beim Sieben, insbesondere Vibrationssieben, auftre-

tenden mechanischen Beanspruchung des Materials sei es nicht 

Uberraschend, daB dabei eine Verringerung der Partikelgr63e 

auftrete. Der beim Jbsieben auftretende Nebeneffekt der Ver- 

ringerung der Teilchengr63e rechtfertige die Patentierung 

nicht. Die Festlegung geeigneter Maschenweiten und Vibra-

tionsbedingungen sowie die Vibrationssiebbehandluflg bestimm-

ter zeolithischer Natriumaluminiumsilikate in wäBriger alka- 

lischer Suspension liege im Ublichen Rahmen fachmännischen 

Hande ins. 

In der Verwendung von Vibrationssieben zur Lösung der ge-

steilten Aufgabe, die in der Verringerung bzw. Beseitigung 

des Anteiis an Grit in kristallinen zeolithischen Natrium-

aluminiumsilikaten des Typs NaA zu sehen sei; könne daher 

nichts Erfinderisches gesehen werden. 

Bei diesem Sachverhalt sei es für die Beurteilung der Patent- ••  

fähigkeit unwesentlich, ob der Anmeldungsgegenstand als Ver -

fahren zur Verringerung der Teilchengr63e von grobkörnigem 

Zeolithmaterial oder als Verfahren zum Abtrennen von gro3k6r-

nigem Zeolithmaterial dekiariert sei. 

III. Gegen diese Entscheidung von 18.1.1983 richtet sich die am 

12.3.1983 unter Entrichtung der BeschwerdegebUhr erhobene Be-

schwerde, die am 13.5.1983 in wesentlichen wie folgt begrUn-

det wurde: Die vorliegende Erfindung sei vor dem technologi-

schen Hintergrund der bekarinten Verfahren zu sehen, bei denen 

entweder die Ausbildung von Grit durch bestimmte Mal3nahmen, 

beispielsweise das Einwirken starker Scherkräfte auf das 

Reaktionsgemisch bzw. die Einhaitung bestimmter Reaktions- 
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parameter von vornherein unterbunden oder der bereits gebil-

dete Grit durch nachträgliches Vermahien zerkleinert worden 

sei. 

DemgegeflUber werde beim erfindungsgemä8en Verfahren - im 

Interesse einer hohen Rauin/Zeit-Ausbeute - bewui3t auf alle 

vorbeugenden Mal3nahmen gegen eine Gritbildung verzichtet und 

diese vielmehr in Kauf genonimen. 

Aufgabe der Erfindung sei die Bereitstellung eines in grof3-

technischem MaI3stab durchfUhrbaren Verfahrens zur Herstellung 

von Zeolith NaA mit moglichst geringen Grit-Anteil. Zur Lö-

sung dieser Aufgbe werde praktisch die Verwendung eines 

Vibrationssiebes zum Zerkleinern von Grobanteilen des Zeo-

liths NaA vorgeschlagen, die im Hinblick auf den Stand der 

Technik nicht nahegelegen habe. 

Bei der als Entgegenhaltung zitierten Literaturstelle 

Michel/Schering, "Fachkdnde für Keramiker", Seite 99, handle 

es sich urn das Abtrennen von grobkörnigen Beimengungen, d.h. 

feinstem Sand, von Ton- bzw. Kaolinmilch mit Hilfe feinma-

schiger Siebe. Vibrationssiebe seien dort nicht erwähnt, 

wenngleich nicht bestritten werde, dal3 diese für eine soiche 

Abtrennung durchaus Verwendung finden könnten. 

Eine diesbezUgliche Moglichkeit berUhre jedoch keineswegs den 

Kern der vorliegenden Erfindung. Bei Zeolithsynthesen wUrden 

üblicherweise Rotationsfilter bzw. Vakuumbandfilter zum 

Zwecke der Feststoffabtrennung von der Mutter- oder Wasch-

lauge eingesetzt. In Alwesenheit von Literaturstellen, die 

einen Zusarnmenhang zwischen Zeolithsynthesen und der Ver-

wendung von Vibrationsssieben aufzeigten habe der anmeldungs-

gemäl3e Lösungsvorschlag nicht nahegelegen. 
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Die BeschWerdefUhrer haben die Aufhebung der Zurtickwei- 

- 

	

	 sungsentscheidung und die Erteilung des nachgesuchten Patents 

sowie die RUckzahlung der BeschwerdegebUhr beantragt. 

EntscheidungsgrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. Die Anspruchsfassung ist in formaler Hinsicht nicht zu bean-

standen; bei den geltenden PatentansprUchen 1 bis 4 handelt 

es sich urn die ursprUngliche Fassung. Zudem ist die im An-

spruch 1 zah1enmä3ig nicht definierte Antriebszahl des Vibra-

tionssiebs sowie dessen Schwingungsamplitude durch die Funk-

tionsangabe in Zeile 1 bis 4 von unten für den 'Fachmann em-

deutig festgelegt. 

3. In der Beschreibungseinleitung zur vorliegeriden Arimeldung 

(S. 2 untenbis S. 4 oben) wird ausgefUhrt, daB man kristal-

line zeolithische Natriumaluminiumsilikate durch Reaktion 

einer wässrigen Natriurnaluminatlösung mit einer wässrigen 

Natriurnsilikatlösung und anschlie6endes Erhitzen (Tempern) 

des Reaktionsgemisches erhält. Im Hinblick auf eine geringe 

Teilchengr63e dieses Materials wurde bislang versucht, durch 

Wahl der Parameter bei der Herstellungsweise den unerwUnsch-

ten Anteil an Grit (Teilchen mit einer Korngr6I3e oberhalb 

50 urn, vgl. vorliegende Beschreibung S. 4, Zeilen 24/25) rnög-

lichst niedrig zu halten. Hierzu ist u.a. insbesondere die 

Anwendung starker Scherkräfte während der Reaktion oder beim 

Tempern vorgeschlagen worden. Diese Angaben beziehen sich 

offenbar auf die im Recherbenbericht genannte DE-A-2 704 310 

(AnsprUche 1 und 3 i.V.m. S. 14 letzter Abs., S. 15 und S. 16 

Abs. 1). 

.1... 
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Dort ist aul3erdem bereits das Arbeiten mit relativ geringen 

Wassermengen beschrieben (vgl. S. 12, Z. 18 bis 25), das nach 

den Angaben in der vorliegenden Anmeldung hohe Raurn-Zeit-Aus- 

beuten errnöglicht (vgl. S. 10 Z. 11 bis 16 sowie die o.g. 

Druckschrift S. 8 Abs. 2). Hierbei werden auch äuj3erst fein-

teilige Zeolithe mit engem Korngr63enspektrUrn erhalten (vgl. 

S. 8 Abs. 2). Wenngleich Zahienangaben Uber einen evtl. vor-

handenen Gritanteil fehien, so dUrften die Zeolithe ebenso 

gritarm bez. gritfrei sein wie die nach dem sehr ähnlichen 

Verfahren der im Recherchenbericht zitierten DE-A-2 447 021 

erhältlichen, weil dieses gleichfalls vom Prinzip der Teil-

chenzerkleinerung mittels Scherkraft Gebrauch macht (Gritan-

teil von 0 bis 0,5 Gew.-%, besonders 0,01 Gew.-%, vgl. An-

spruch 1 Zeilen 3/4 und Seite 15 Z. 1). 

4. 	Diesem nächstliegenden Stand der Technik gegenUber ist die 

technische Aufgabe, die der vorliegenden Anmeldung zugrunde 

liegt darin zu sehen, ein weiteres Verfahren zur Reduzierung 

des Gritanteils in kristallinen zeolithischen Natriumalumi- 

niumsilikatsuspensionen des Typs NaA vorzuschlagen. Diese 

Aufgabe wird dadurch gelöst, daB ein Vibrationssieb mit einer 

Maschenweite von 25 bis 100 1um bei einer soichen Antriebs-

drehzahl und Schwingungsamplitude angewendet wird, daB die 

das Sieb passierenden Teilchen zurnindest 99,95 Gew.-% eine 

Teilchengr6l3e unter 100,um aufweisen. 

Unstreitig handelt es sich hierbei nicht urn ein blo3es Absie-

ben des Grits, sondern urn dessen Zerkleinerung in einern Aus- 

maB von Uber 50% (vgl. die vorliegende Beschreibung S. 5, 

Zeilen 16-21 und die Beispiele). Der Umstand, dai3 hierbei 

funktionsbedingt mit der Zerkleinerung des Grits ein Passie-

ren des Zeoliti-unaterials durch das Sieb (Sieben) einhergeht 

rechtfertigt es nicht, die Gritzerkleinerung als Nebeneffekt 

einzustufen und diese damit zu einer Nebenaufgabe abzuwerten. 

. / . . 



5. Das anmeldungsgemäl3e Verfahren ist in dem der Kammer vorlie-

genden druckschriftlichen Stand der Technik nicht vorbe-

schrieben, also neu. Es ist daher zu prUfen, ob dieses auf 

erfiriderischer Tätigkeit beruht. 

Die in der angefochtenen Entscheidung zitierte einzige Entge-

genhaltung, H. Michel und G. Schering, Fachkunde für Kerami-

ker, Fachbuchverlag GmbH Leipzig 1953, S. 99, betrifft das 

Reinigen der Kaoline und Tone von grobkörnigen Beimengungen 

und Verunreinigungen wie Holz- oder Kohleteilchen (Z. 3), Ge-

steinsresten, Schwefelkies usw. (Z. 9) durch Schlrnmen. Da- 

nach erfolgt zunächst eine erste Trennung des Kaolins von 

grobkörnigen Quarz- und Feldspatresten in zylindrischen Sieb-

trommein. Anschlie3end flie3t die Kaolin-bzw. Tonmilch in em 

mit mehreren Sieben zunehmender Feinheit versehenes und mit 

Gefälle angelegtes Rinnensystem. Von dem letzten Sieb, das 

4900 Maschen je cm 2  aufweisen kann, was nach den Berechnungen 

der.PrUfungsabteilung 90,,um entspricht, flie3t die Ton- bzw. 

Kaolinmilch in den Sammelbottich. 

Vibrationssiebe sind demnach nicht erwähnt. Es findet sich 

auch kein Hinweis auf eine Materialzerkleinerung beim Sieben. 

Vielmehr erschöpft sich die dort vermittelte Lehre im stufen-

weisen Absieben von Verunreinigungen mit immer feineren Sie-

ben. Eine Anregung zur Anwendung von Vibrationssieben mit dem 

Ziel der Materialzerkleinerung im Sinne der anmeldngsgemä3en 

Aufgabe geht hiervon nicht aus. 

6. Wenn die PrUfungsabteilung ferner, gestUtzt auf die Erklärung 

der Annielder in der Eingabe vom 21.10.82 die Verwendung von 

Vibratjonssieben zum Absieben von Grobteilchen aus wässrigen 

Suspensionen als gängige Trennmethode bezeichnet, verkennt 

sie die anmeldungsgemà13e Aufgabenstellung, die eben nicht in 

einem b1o3en Absieben einer soichen Suspension, sondern in 

einer Zerkleinerung des Grits besteht. 

. . . / . 
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Es gibt auch keinen Anhaltspunkt dafUr, daB - zwecks Herstel- 

• 	 lung verkaufsfähiger Produkte - die grithaltige Suspension 

einer Passage gerade durch ein Vibrationssieb unterworfen 

werden muBte, so daB dem Fachmann die Erfindung zwangsläufig 

in den SchoI3 gefallen ware. Vielmehr haben die BeschwerdefUh-

rer - derzeit unwiderlegbar - erkiart, daB zur Feststoffab-

trennung nach der Zeolithsynthese Ublicherweise Rotations-

oderVakuumbandfilter eingesetzt werden (vgl. Schriftsatz vom 

10.5.1983, S. 9 Abs. 3). 

7. 	In der Entscheidung wurde ferner- ohne StUtze durch ein Do- 

kument - die Auffassung vertreten, daB Klassiereinrichtungen 

(Vorrichtungen zum Trennen von Einstoffgemischen nach der 

KorngroBe) bei genUgend hohem Aufwand an mechanischer Energie 

auf die Teilchen eine zerkleinernde Wirkung ausUben. Hieraus 

wurde der SchluB gezogen, daB der anmeldungsgemäB beobachtete 

Zerkleinerungseffekt nicht Uberraschend sei und die Anwendung 

der Vibrationssiebung nahegelegen habe. 

Die Kammer hat von sich aus diesen Punkt näher untersucht und 

festgestellt, daB in der Tat das Siebgut bei jedem Siebprozel3 

zu einem gewissen MaB abgerieben, also zerkleinert wird, ohne 

daB das MaB dieser Wirkung untersucht war (vgl. Houben-Weyl, 

Methoden der Organischen Chemie Bd. 1/2 1959, S. 34 Abs. 1). 

Allerdings sucht man im Abschnitt "Zerkleinern" bzw. "Zer-

kleinerungseinrichtungen" (ab S. 14ff) dieses Standardwerks 

vergeblich nach der praktischen Anwendung des Siebens zur Ma-

terialzerkleinerung. tJnter dern Kapitel der Trockenzerkleine-

rung findet man lediglich Geräte, die nach dem Prinzip des 

Brechens oder Mahiens arbeiten (S. 15 bis 26); dies gilt auch 

für die sog. "Siebmahiung" (S. 22/23), weil die Zerkleinerung 

dort durch das Mahlen und nicht durch den Siebvorgang bewirkt 

wird (rotierende Schiagarme). Ahnlich sind die Verhältnisse 

bei der Nal3mahlung (vgl. S. 27-29). Daraus ist zu entnehmen, 

daB sich das Wissen urn den Abrieb des Siebguts während des 

Siebvorgangs, einer der ältesten und einfachsten Grundopera- 

. • . / • . 
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tionen der Verfahrenstechnik, zu keiner gezielten technischen. 

Lehre Uber eine Ausnutzung dieses Wissens, d.h. zu einer ent-

sprechenden Zerkleinerungsrnethode verdichtet hat. Dies wird 

auch bestätigt durch Standardwerke wie Ullmanns Encyklopädie 

der technischen Chemie Bd. 2 (1972) S. 9-23 und Römpps Che-

mielexikon 1977 S. 3973. 

Das Wissen urn den Abrieb des Guts beirn Sieben mag nachträg-

lich den anrneldungsgemäl3 erzielten Effekt erklären, es hätte 

aber den Fachrnann nicht zu der Erkenntnis gefUhrt, die hier 

gestelite Aufgabe durch den Einsatz eines Vibrationssiebs zu 

lösen. DafUr spricht u.a. auch der Umstand, daB die Entwick- 

lung des Standes der Technik auf dern technisch bedeutsarnen 

und stark bearbeiteten Gebiet der synthetischen Zeolithe eine 

andere Richtung genominen hat, wie die beiden o.g. deutschen 

Offenlegungsschriften sowie die im Recherchenbericht zitierte 

DE-B 1 218 415 (Nal3rnahlung in Kugel- oder VibationsrnUh1en, 

vgl. Anspruch 1, Beispiele 1 und 2) und die von den Beschwer-

deführern genanrite DE-B 2 744 784 (vgl. Sp. 4, Z. 34-37) zei-

gen. 

8. Der Gegenstand nach Anspruch 1 beruht dernnch auf erfinde-

rischer Tätigkeit. Dies gilt auch für die von der Patent-

fähigkeit des Hauptanspruchs getragenen und auf diesen rUck-

bezogené UnteransprUche 2 bis 4. 

9. Da der Beschwerde stattzugeben ist, ist noch zu prflfen, ob 

die BeschwerdegebUhr - wie beantragt - zurUckzuzahlen ist. 

Eine BegrUndung hierfUr wurde nicht gegeben. Nach Regel 67 

EPU ist diese RUckzahlung vorn Vorliegen eines wesentlichen 

Verfahrensrnangels geboten. Ein soicher Mangel liegt regel-

rnäBig dann vor, wenn gegen eine Verfahrensnorm des Europäi- 

.1... 
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4.  

schen PatentUbereinkornmens versto3en wurde und nicht auszu-

schlieBen ist, daB dieser Verstof3 ursächlich für die ange-

fochtene Entscheidung war. Durch eine fehisame Beurteilung 

der erfinderischen Tätigkeit einer Anmeldung, wie sie hier 

vorliegt, wird aber ein Verfahrensnorm des Ubereinkommens 

nicht verletzt. 

FORMEL DER ENTSCHEIDUNG 

Es wird wie folgt entschieden: 

1. Die Entscheidung der PrUfungsabteilung 025 des Europäischen 

Patentamts vom 18. Januar 1983 wird aufgehoben. 

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurUckverwiesen mit der 

Auflage, ein europäisches Patent aufgrund der ursprUnglichen 

Unterlagen unter BerUcksichtigung des Anderungsantrags, 

eingegangen am 25.10.1982 zu erteilen. 

3. Der Antrag auf RUckzahlung der BeschwerdegebUhr wird 

zurUckgewiesen. 

7. /~, 

c7/c 


